
Die Vergütungsgruppe EG 9a TVöD/VKA in der Verwaltungsvollstreckung – 
Endlich: richtungsweisende Leitentscheidung des Bundesarbeitsgerichts

Selbständige Leistungen, gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und insbesondere eigenverantwortliches

Handeln sind die tragenden Argumente in bereits vergangenen Urteilen aus Hamm, Emden, Berlin-Brandenburg

oder auch des LAG Niedersachsen gewesen. Nunmehr hat das BAG in Erfurt ein deutliches Machtwort

gesprochen und bestätigt, dass den kommunalen Mitarbeitenden für die Tätigkeit die Entgeltgruppe EG 9a

TVöD/VKA zusteht. Mit dem Urteil des BAG wurde ein Meilenstein in der Verwaltungsvollstreckung gesetzt und

dies führt bundesweit hoffentlich alsbald zu einer leistungsgerechten Bezahlung in der Vollstreckung. Es darf

auch davon ausgegangen werden, dass diese Reise – je nach Aufgabenspektrum – noch lange nicht zu Ende

ist.

Schwerpunkte

• Das BAG-Urteil und dessen Auswirkungen für die Praxis

• Das Urteil des LAG Niedersachsen als Grundlage der Entscheidung des BAG

• Welche Argumente aus den anderen Urteilen sind signifikant

• Keine sichtbaren Unterscheidungsmerkmale mehr in der Vergütung zwischen Innen- und Außendienst

• Die weiteren positiven Urteile aus Emden und Berlin Brandenburg

• Die Entscheidung des LAG Hamm aus dem Jahre 2016 als Grundsatzentscheidung und eigentliche Grundlage

des BAG-Urteils

• Tipps und Hinweise für eine Stellenplatzbeschreibung

• Alle genannten Entscheidungen sind Gegenstand der Seminarunterlagen

• Fragen der Teilnehmenden

Preis

190.00 € zzgl. 19% MwSt.

Referent/-in

Herr Udo Mühlenhaus besitzt über 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kasse, Vollstreckung, Steueramt,

davon 8 Jahre in Beskow. Er ist BITEG-Dozent seit 1997.

Seminarteilnehmende

Kasse, Steueramt, erhebende Fachbereiche-/ämter, Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement,

Vollstreckung, RPA, kommunale Wasser-/Abwasserzweckverbände, Eigenbetriebe

Ort und Datum

Roncalli-Haus e. V., Max-Josef-Metzger-Straße 12/13, 39104, Magdeburg

09-09-2024 (09:00 - 15:30 Uhr)
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